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Grußwort 

Rechtswissenschaftliche, von Studierenden herausgegebene Zeitschriften 
haben in Deutschland anders als beispielsweise in den USA keine besonde-
re Tradition. Erste Zeitschriften entstanden hierzulande durch studentische 
Initiativen erst Anfang dieses Jahrzehnts. Das erste Heft der Münchner stu-
dentischen Rechtszeitschrift rescriptum erschien vor fünf Jahren im Oktober 
2012. rescriptum wollte von Anfang keine Zeitschrift nur für Studierende 
sein – gute Ausbildungszeitschriften gibt es schon einige. Deshalb findet man 
hier keine auf rein studentische Bedürfnisse hin zugeschnittene Beiträge wie 
Falllösungen oder Repetitorien. Vielmehr wollte rescriptum am rechtswissen-
schaftlichen Diskurs und Austausch mit der Rechtspraxis teilhaben. Bald hat 
man Themenhefte mit bestimmten Schwerpunkten publiziert. Der Erfolg gibt 
diesem Konzept recht. 

Die Juristische Fakultät der Universität München hat dieses studenti-
sche Projekt von Anbeginn an wohlwollend begleitet. So gehören dem wis-
senschaftlichen Beirat zahlreiche Mitglieder der Juristischen Fakultät an. 
Diese fungieren häufig als Gutachter, welche die eingereichten oder einge-
worbenen Beiträge auf ihre wissenschaftliche Qualität hin beurteilen und  
gegebenenfalls auch ablehnen. Dies dient der Sicherung der Qualität der 
Zeitschrift. Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats und die gesamte 
Fakultät stehen der Redaktion auch im Übrigen bei Bedarf mit Rat und Tat 
zur Seite. Die Unterstützung durch die Fakultät kommt außerdem mittelbar 
dadurch zum Ausdruck, dass der Alumni- und Förderverein der Juristischen 
Fakultät rescriptum finanziell unterstützt. 

Inzwischen liegt das zehnte Heft von rescriptum vor. Zu diesem (ersten) 
Jubiläum gratuliere ich als Dekan der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München im Namen der gesamten Fakultät sehr herzlich. 
Mögen noch viele weitere Jubiläen folgen! 

 
München, im März 2017

 
Professor Dr. Martin Franzen 

Dekan der Juristischen Fakultät der LMU München

des Dekans der Juristischen Fakultät der LMU-München, Professor Dr. Martin Franzen


